
Landeshauptstadt München, Direktorium 

M.nrieoolatz s 80331 Miiocbeo 

An die Vorsitzende des Migrationsbeirats, 
Frau Dimitrina Lang 

Sendlingerstr. 1 
80331 München 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen 

Landeshauptstadt München 
Direktorium 

Verwaltungsabteilung 
D-11-V

Datum 

• 26.06.2025

Beantwortung von Anträgen aus der Vollversammlung des Migrationsbeirats vom 28.04.2025: 
1. Antrag Nr. 76-23-26; Appell: Sicherstellung der Sichtbarkeit und angemessenen

Darstellung des Migrationsbeirats auf der offiziellen Webseite der Stadt München
2. Antrag Nr. 86-23-26; Antrag zur Satzungsänderung: Ausschluss extremistisch

verbundener Personen aus dem Migrationsbeirat
3. Antrag Nr. 87-23-26; Dringende Bearbeitung und Rückmeldung zu offenen Anträgen

des Migrationsbeirats gemäß§ 2 der Satzung vom 20.12.2023 (MüABI, 2024, S. 4)
4. Dringlichkeitsantrag Einführung einer Bezahlkarte für die Aufwandsentschädigung

der Migrationsbeiratsmitglieder

Sehr geehrte Frau Lang, 
sehr geehrte Mitglieder des Migrationsbeirats, 

Ihr Einverständnis vorausgesetzt beantworten wir mit beiliegendem Schreiben die 
vorliegenden Anträge aus der Vollversammlung des Migrationsbeirats vom 28.04.2025. 

1. Antrag Nr. 76-23-26; Appell: Sicherstellung der Sichtbarkeit und angemessenen
Darstellung des Migrationsbeirats auf der offiziellen Webseite der Stadt München
Sie beantragen:
,Jm Namen der 50 Mitglieder des Migrationsbeirats der Stadt München richten wir
diesen Appell an die Stadtverwaltung, um die unzureichende Darstellung des
Migrationsbeirats auf der offiziellen Website der Stadt München (muenchen.de) zu
beheben."

Der Migrationsbeirat ist gemäß§ 2 Abs 5 Migrationsbeiratssatzung berechtigt, eine
eigenständige Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben; Aus diesem Grund hat der
Migrationsbeirat seine eigene Homepage unter https://miqrationsbeirat.muenchen.de/
eingerichtet.
Wie in diesen Fällen generell üblich, wurde deshalb im Rathausbereich von
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vom 18.11.2024 hat der Migrationsbeirat insgesamt 73 Anträge beschlossen. 
Die Vollversammlungen vom 27.01.2025, 12.02.2025 und 11.03.2025 waren ganz oder 
teilweise beschlussunfähig, so dass keine Anträge beschlossen werden konnten. 
Die Vollversammlung vom 28.04.2025 war teilweise·beschlussfähig und es wurden 
auch Anträge verabschiedet, allerdings liegen diese noch in der satzungsgemäßen 
Frist. 
Von den 73 Anträgen betrafen 37 Anträge den Migrationsbeirat selbst und wurden im 
Rahmen des laufenden Geschäfts zeitnah erledigt (Ausschussumbesetzungen, 
Zusammensetzung von f<ommissionen, Geschäftsordnungsänderungen etc.,). 

36 Anträge wurden demnacl1 an das jeweils fachlicl1 zuständige Referat übermittelt. 
Davon sind noch 11 unbeantwortet und ohne gültige Fristverlängerung, dieses sind 15 
% aller Anträge. Die Fachreferate wurden bereits angeschrieben· und um Berichte bzw. 
Fristverlängerungen gebeten. Sobald diese vorliegen, werden sie dem Vorstand 
vorgelegt. 
Die Stellungnahmen der Fachreferate zu den erledigten Anträgen werden auf der 
Homepage des Migrationsbeirats veröffentlicht. Nachdem die Stelle für 
Öffentlichkeitsarbeit wieder beserzt ist, kann der Migrationsbeirat wieder bei einer 
möglichen Optimierung der Antragsdarstellung unterstützt werden. 

4. Dringlichkeitsantrag Einführung einer Bezahlkarte für die
Aufwandsentschädigung der Migrationsbeiratsmitglieder
Sie beantragen:
„Der Migrationsbeirat möge beschließen, dass die Mitglieder des Migrationsbeirats
anlässlich des 1. Jahrestags der Bezahlkarte für Geflüchtete ihre
Aurwandsentschädigung zukünftig ebenfalls mittels dieser Bezahlkarte erhalten sollen.

Die Bezal1lkarte soll die gleichen Beschränkungen haben wie die der Geflüchteten. Sie
darf damit auch ausschließlich innerhalb der Stadt München zum Bezahlen genutzt
werden und die Möglichkeit der Bargeldabhebung muss begrenzt sein."

Wie Sie wissen, werden die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen
Migrationsbeiratsmitglieder nicht in bar, sondern per Banküberweisung ausbezal1lt.
Dies ist der schnellste und kostengünstigste Weg. Die Einführung einer Bezahlkarte
würde zu unnötigen Zusatzaufwänden und -kosten führen.

Die Anträge Nr. 76-23-26, Nr. 86-23-26, Dringlichkeitsantrag und Nr. 87-23-26 sind damit 
satzungsgemäß erledigt. 

Abdruck von I an 

Mit freundlicl1en Grüßen 























Migrationsbeirat der 
Landeshauptstadt München 

Dringlichkeitsantrag Einführung einer Bezahlkarte für die 
Aufwandsentschädigungen der Migrationsbeiratsmitglieder 

Antragstellerin: Klara Schinnerl 

Dringlichkeitsantrag 

Vollversammlung vom 28.04.2025 

1. Antrag:

Der Migrationsbeirat möge beschließen, dass die Mitglieder des Migrationsbeirats 
anlässlich des 1.Jahrestags der Bezahlkarte für Geflüchtete ihre 
Aufwandsentschädigung zukünftig ebenfalls mittels dieser Bezahlkarte erhalten sollen. 

Die Bezahlkarte soll die gleichen Beschränkungen haben wie die der Geflüchteten. Sie 
darf damit auch ausschließlich innerhalb der Stadt München zum Bezahlen genutzt 
werden und die Möglichkeit der Bargeldabhebung muss begrenzt sein. 

II. Begründung:

Wir als Beirät*innen vertreten die Einwohner*innen mit Migrationsbiografie. Deshalb 
sollten wir als gute Vorbilder vorangehen und auch der BevölkerungsgrUppe mit den 
wenigsten Rechten und maximal 50€ Bargeld im Monat zeigen: 
Das alles hat auch viel Positives! 

Vorteile: 
1. Aktuell haben die Geschäftsstelle und die Stadt München keine Möglichkeit zu
überprüfen, wofür wir Beirät*innen unsere Aufwandsentschädigung ausgeben. Mit der
Bezahlkarte würde endlich die nötige Transparenz geschaffen werden.

2. Freiheit im Umgang mit (Steuer-)Geldern führt erfahrungsgemäß zu
unkontrollierbarem Konsum. Das muss unterbunden werden.

3. Regionale Zwangsbindung kurbelt unsere Wirtschaft an. Und wenn es der
Wirtschaft gut geht, dann geht es uns allen gut.

4. Die fehlende Möglichkeit, das Geld zu überweisen ist eine wichtige Maßnahme, um
die (Steuer-)Gelder da zu behalten, wo sie hingehören: bei den hart arbeitenden
ehrenamtlichen Menschen. Nicht bei ihren Kindern, die vom BAföG allein nicht leben
können oder bei Eltern, die von Altersarmut betroffen sind.

Die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden, denn die Umsetzung der Bezahlkarte 
hat zahlreiche Vorteile. Durch den geleisteten Beitrag der Menschen im Asylverfahren 
Beirät*innen für die Stadtgesellschaft, wird die Akzeptanz der Bevölkerung für 
Politiker*innen erhöht und eine Integration gefördert. Auf der anderen Seite wird das 
Erlernen der Sprache gefördert die Gestaltung der Tagesstruktur aufgewertet und in 
der Folge Konfliktpotential in den Unterkünften im Beirat und der Stadtgesellschaft 
reduziert. Eine solche Aufwandsentschädigung bedeutet natürlich den persönlich 
größten Anreiz. 






